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Gebührensatzung 

für besondere Serviceleistungen des Standesamtes 

der Gemeinde Nottuln vom 21.12.2010 

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 23. August 

1999 und § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994, den §§ 

1 und 4 des Kommunalabgabengesetzes vom 20. Juni 1995, dem § 72 des Personenstandsgesetzes 

vom 17.12.2008  sowie der Tarifstelle 5 b der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung 

(AVerwGebO) NRW vom 03. Juli 2001 in den jeweils geltenden Fassungen hat der Rat der 

Gemeinde Nottuln in seiner Sitzung am 21.12.2010 folgende Gebührensatzung beschlossen: 

 

 

§ 1  

Anlass und Anwendungsbereich 

(1) Das Standesamt Nottuln hat den gesetzlichen Auftrag, Eheschließungen und 

Lebenspartnerschaften im würdevollen Rahmen durchzuführen. Immer wieder fragen 

Brautpaare/LebenspartnerInnen an, ob die Eheschließung nicht auch an anderen Orten möglich ist.  

(2) Der Anwendungsbereich umfasst Trauungen/Lebenspartnerschaftsbegründungen, die außerhalb 

der gemeindeeigenen Räumlichkeiten durchgeführt werden. 

 

§ 2  

Gebühren 

Für Eheschließungen/Begründung einer Lebenspartnerschaft außerhalb der gemeindeeigenen 

Räumlichkeiten sind, neben den im § 72 PStG (Personenstandsgesetz) in Verbindung mit der 

Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung(AVerwGebO NRW) zu erhebenden Gebühren wie folgt 

zusätzliche Gebühren zu entrichten: 

1. Eheschließung/Lebenspartnerschaft in der Marienhofkappelle 35,00 € 

2. Eheschließung/Lebenspartnerschaft im Jagdzimmer der Steverburg 35,00 € 

 

§ 3  

Gebührenschuldner 

Gebührenschuldner sind die Antragsteller. 
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§ 4  

Fälligkeit der Gebühren 

Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid erhoben. Sie sind zu entrichten bei der Anmeldung 

zur Eheschließung bzw. Lebenspartnerschaft. 

 

§ 5  

Gebührenerstattung 

(1) Wird ein Antrag auf Durchführung einer Eheschließung bzw. Lebenspartnerschaft vorzeitig 

aufgegeben, so besteht kein Anspruch auf Erstattung entrichteter Gebühren. 

(2) Im Voraus entrichtete Gebühren werden anteilmäßig erstattet, wenn die Gemeinde eine 

Durchführung aus Gründen widerruft, die nicht vom Gebührenschuldner zu vertreten sind. 

 

§ 6  

Inkrafttreten 

Diese Gebührenordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln 12 
 

 
 

   

 

 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende „Gebührenordnung für besondere Serviceleistungen des Standesamtes der 

Gemeinde Nottuln“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass 

eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 

seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

 

Nottuln, den 13. Januar 2010 

 

 

 

Schneider 

Bürgermeister 
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Bekanntmachung 

 
 

Am Donnerstag, dem 24.02.2011, 20.oo Uhr, findet in der Gastwirtschaft Graes, in Hövel 12, eine 

gemeinsame Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaften Limbergen II und III und 

Limbergen-Hövel XII und XIII statt, wozu alle Jagdgenossen hiermit eingeladen werden. 
 

Tagesordnunug: 

 
1) Begrüßung durch einen der Jagdvorsteher 

2)  

3) Genehmigung der Niederschrift der letzten Versammlung 

4)  

5) Bericht der Rechnungsprüfer über die Prüfung der Jahresrechnung 

6)  

7) Haushaltssatzung für die Jahre 2011 bis 2015 

8)  

9) Wahlen zum Vorstand und zur Geschäftsführung 

10) 

11)Wahl von Rechnungsprüfern und deren Stellvertreter 

12) 

13)Verschiedenes. 
 
 
 

Limbergen, im Januar 2011       

 

 für die Jagdgenossenschaften Limbergen II u. III, Limbg.-Hövel XII u. XIII Die Jagdvorsteher. 
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                       Wasser- und Bodenverband Obere Stever 

 

                                     BEKANNTMACHUNG 

 

 

 

Der Wasser- und Bodenverband Obere Stever, Sitz in Nottuln, führt ab 

sofort bis Ende des Jahres innerhalb des Verbandes die Unterhaltungs- 

arbeiten an sonstigen Gewässern durch. 

Gemäß § 39 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes ( Wasser- 

haushaltsgesetz – WHG- ) Neubekanntmachung vom 31.07.2009 und § 97 

des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ( Landeswasser- 

gesetz  -LWG-) vom 25.06.1995 – jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung- 

werden hiermit die Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern angekündigt. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß §§ 20 und 21 der Verbandssatzung 

die Gewässeranlieger  verpflichtet sind, das auf ihre Grundstücke gebrachte 

Räumgut bis zum 01.11.2011 wegzuräumen. Es wird ferner darauf hin- 

gewiesen, dass Besitzer der zum Verband gehörenden und an einem Wasser- 

lauf des Verbandes liegenden zur Weide genutzten Grundstücke verpflichtet 

sind, diese gemäß § 20 Abs. 3. der Verbandssatzung ordnungsgemäß einzu- 

zäunen. Der Zaun muss wenigstens 80 cm Abstand von der oberen Böschungs- 

kante haben. Bei Dauerweiden ist eine Einfriedigung Vorschrift. 

Gemäß § 20 Abs. 4 der Verbandssatzung muss der Abstand von Ackerflächen 

oder sonstigen intersiv landwirtschaftlich genutzten Flächen zum Gewässer 

mindestens 80 cm zur oberen Böschungskante betragen. 

 

Nottuln, im Jan. 2011              

 

 

                                                             Wasser- und Bodenverband 

                              Obere Stever         

                             48301 Nottuln 

                                                        Josef Schulze Frenking Backmann 

               Verbandsvorsteher 
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Wasser- und Bodenverband  

Stever- Senden 

 

 

 
EINLADUNG ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

DES WASSER- UND BODENVERBANDES 

STEVER- SENDEN 

 

 

 

 

 

Zu der am 08.02.2011 um 10.00 Uhr im Hotel Niemeyer, Herrenstr. 4, 48308 Senden, 

stattfindenden Mitgliederversammlung lade ich ein. 

 

 

Tagesordnung: 

 

1. Begrüßung 

2. Bericht des Verbandsvorstehers 

3. Wahl der Ausschussmitglieder 

a) Gruppe 1 (Erschwerer) 

b) Gruppe 2 (Gewässereigentümer, Anlieger und Eigentümer von Drainflächen) 

4. Verschiedenes 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 3 der Satzung die Mitgliederversammlung ohne 

Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig ist.  

 

 

 

 

48308 Senden, 10.01.2011 

gez. Karl Schulze Forsthövel 

Verbandsvorsteher 
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung 

1. Haushaltssatzung 

der Gemeinde Nottuln  

für das Haushaltsjahr 2011 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel I des 

Gesetzes vom 30. September 2009 (GV. NRW. S. 380), hat der Rat der Gemeinde Nottuln mit 

Beschluss vom 21.12.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 

Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die 

eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 

Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit 

Gesamtbetrag der Erträge auf 

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 

 

30.062.332 

30.893.264 

 

EUR 

EUR 

im Finanzplan mit 

Gesamtbetrag der Einzahlungen  

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 

 

 

28.192.281 

 

 

EUR 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit auf 

 

28.620.076 

 

EUR 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

 

5.404.844 

 

EUR 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

 

5.881.839 

 

EUR 

festgesetzt. 
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§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, 

deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 

festgesetzt. 

0 EUR 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 

der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 

Jahren erforderlich ist, wird auf 

festgesetzt. 

 

160.000 

 

EUR 

§ 4 

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum 

Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 

festgesetzt. 

830.932 EUR 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur 

Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 

dürfen, wird auf 

festgesetzt. 

3.000.000 EUR 

§ 6 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt 

festgesetzt: 

1. Grundsteuer  

 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 235 v. H. 

 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 590 v. H. 

   

2. Gewerbesteuer auf 430 v. H. 
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§ 7 

I. Deckung von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gem. § 20 GemHVO 

Gemäß § 20 Nr. 3 GemHVO sind Auszahlungen für Investitionstätigkeiten vom Grundsatz her nur 

mit Mitteln aus Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit sowie aus der Aufnahme von Krediten zulässig. 

Darüber hinaus kann der Kämmerer genehmigen, dass Auszahlungsermächtigungen für geplante 

Maßnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit („Aufwendungen“) eines Kostenträgers zur 

Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen derselben Maßnahme genutzt werden 

können. 

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen können dagegen nicht zur Deckung von 

zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.  

II. Bildung von Budgets gemäß § 21 GemHVO 

1.1 Ein Budget besteht aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzplan, das einem 

Kostenträger in Bezug auf die von ihm erbrachten Leistungen verursachungsgemäß 

zuzuordnen ist. 

1.2 Mehrere Kostenträger bilden eine Produktgruppe. Mehrere Produktgruppen einen 

Produktbereich. Mehrere Kostenstellen bilden eine Organisationseinheit. Mehrere 

Organisationseinheiten bilden einen Fachbereich. Jedem Kostenträger ist ein eigenes 

Budget zugeordnet. Innerhalb einer Organisationseinheit können mehrere Budgets 

untereinander deckungsfähig sein. 

1.3 Budgets können für einzelne Kostenträger - entweder mit einem Sachkonto (z.B. 

Schülerbeförderungskosten) oder mehreren Sachkonten (z.B. Leistungen für 

Asylbewerber) – für eine Organisationseinheit (z.B. Gebäudemanagement) oder für 

einen gesamten Fachbereich (z.B. Verwaltungsleitung) eingerichtet werden. In einem 

Budget können entweder nur investive oder nur konsumtive Ausgaben zusammen 

geführt werden.  
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2.1 Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 und 3 GemHVO ist die Summe der Aufwendungen für jedes 

Budget verbindlich. Erträge fließen nur in Ausnahmefällen in ein Budget ein, so z.B. 

können Erträge aus Versicherungserstattungen in ein Budget aufgenommen und zur 

Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden. Über weitere Ausnahmen 

entscheidet der Kämmerer. Die Sätze 1 und 2 gelten sinngemäß auch für Einzahlungen 

und Auszahlungen. 

2.2 Ausdrücklich ausgenommen aus den Regelungen unter Punkt 2.1 sind  

 die budgetierten Personal- und Versorgungsaufwendungen, 

 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, 

 die kostenrechnenden Einrichtungen,  

 die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (z.B. Abschreibungen 

und die Auflösung von Sonderposten) 

3.1 Die Budgetverantwortlichen werden zum 30.06. und 30.09. jeden Jahres über die 

Entwicklung ihrer Budgets Bericht erstatten. Der Bericht soll auch auf die 

voraussichtliche Entwicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres eingehen. 

3.2 Darüber hinaus ist die Organisationseinheit Finanzen unverzüglich zu unterrichten, 

wenn die Einhaltung des Budgets absehbar gefährdet ist. 

4. Für die Bewirtschaftung der Budgets sind die je Kostenträger benannten Personen 

verantwortlich.  

III. Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen  

gem. § 83 GO 

Überplanmäßige Aufwendungen (Aufwendungen, die den Haushaltsansatz übersteigen, ohne 

dass eine entsprechende Deckung innerhalb der Budgets gegeben ist) sowie außerplanmäßige 

Aufwendungen (Aufwendungen, für die im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt wurden) sind 

grundsätzlich nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Eine Deckung im laufenden Haushaltsjahr 

muss gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet 

der Kämmerer (§ 83 Abs. 1 GO). 

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der 

vorherigen Zustimmung des Rates, sofern sie erheblich sind (§ 83 Abs. 2 GO). 

Als erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO gelten Aufwendungen und Auszahlungen, die im 

Einzelfall den Betrag von 25.000 € übersteigen und eine Deckung nicht möglich ist. 
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Folgende Haushaltspositionen sind von den Sätzen 1 und 2 ausgenommen: 

 interne Verrechnungen und Jahresabschlussbuchungen, 

 kalkulatorische Kosten und 

 sonstige Zahlungen, die wirtschaftlich durchlaufende Zahlungen darstellen. 

IV. Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 81 GO 

Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn 

1. sich abzeichnet, dass ein erheblicher Jahresfehlbetrag zu entstehen droht. Als erheblich 

in diesem Sinne gilt eine Verschlechterung des Jahresergebnisses um mehr als 

250.000 € gegenüber dem Planansatz.  

2. bisher nicht veranschlagte Aufwendungen/Auszahlungen (außerplanmäßige 

Aufwendungen) für einzelne Maßnahmen in erheblichem Umfang geleistet werden 

müssen. Als erheblich in diesem Sinne gelten Aufwendungen/Auszahlungen, die im 

Einzelfall den Betrag von 250.000 € übersteigen. 

3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen über 100.000 € erfolgen 

sollen. 

Ausgenommen von den Regelungen Nr. 2 und 3 sind unabweisbare Instandsetzungsarbeiten an 

Bauten. 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln 21 
 

 
 

   

2. Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung der Gemeinde Nottuln 

für das Haushaltsjahr 2011 

nach den geltenden Vorschriften: 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit 

öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO 

dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Coesfeld mit Schreiben vom 28.12.2010 

angezeigt worden. 

Die nach § 75 Abs. 4 GO erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom 

Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Coesfeld mit Verfügung vom 20.01.2011 

erteilt worden. 

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme  

vom 31.01.2011 bis einschließlich 04.03.2011 

bei der Gemeindeverwaltung in Nottuln, Gebäude Stiftsplatz 7/8, Vorzimmer des Bürgermeisters, 

während der Dienststunden 

montags – mittwochs 8.30 Uhr – 12.30 Uhr und 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 

donnerstags 8.30 Uhr – 12.30 Uhr und 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 

Freitags 8.30 Uhr – 12.30 Uhr 

öffentlich aus. 

Im Anschluss hieran wird dieser bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gem. 

§ 96 Abs. 2 GO zur Einsichtnahme im Gebäude Stiftsplatz 7/8, Zimmer 712, verfügbar gehalten. 

Nottuln, den 26.01.2011 

 

Gemeinde Nottuln 

Der Bürgermeister 

I.V. 

 

 

 

(Klaus Fallberg) 

Beigeordneter 
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